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Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Eglisau ID_ELO 

Sitzung vom 7. November 2022 

 

08.05.06 Zusammenarbeit 
 

08.05.06 Verkauf der Antennenanlage 
 

 

352. Verkauf GAE, Genehmigung Projektbeschreibung und Einset-

zung Arbeitsgruppe  

 A 
ELO468644 

 
 

I. Ausgangslage und Erwägungen   

1. Mit Beschluss vom 2. Mai 2022 hat der Gemeinderat entschieden, die Gemeinschaftsantennen-

anlage Eglisau (GAE) zusammen mit den Antennenanlagen der Gemeinden Rafz und Buchberg 

zu verkaufen. Der definitive Entscheid über den Verkauf der GAE durch die Stimmberechtigten 

wird an der Urnenabstimmung vom 27. November 2022 gefällt. Die Stimmberechtigten der Ge-

meinden Rafz und Buchberg haben bereits dem Verkauf der Antennenanlagen zugestimmt und 

die Gemeinderäte mit dem Vollzug beauftragt. 

2. Damit nach der Urnenabstimmung die Arbeiten zügig vorangetrieben werden können, so dass 

ein Verkauf per 1. Januar 2024 möglich ist, hat die Gemeinde Rafz in der Zwischenzeit die Pro-

jektbeschreibung erstellt. 

3. Der Verkauf der Antennenanlagen ist nach verfassungsmässigen Grundsätzen durchzuführen. 

Das heisst, der Verkauf ist öffentlich auszuschreiben. Demnach sind die Ausschreibungsunter-

lagen zu erarbeiten und der Prozess durch eine Vertretung der Gemeinden zu begleiten. Den 

Zuschlag soll das wirtschaftlich beste Angebot erhalten, weshalb nicht ein höchstmöglicher 

Verkaufserlös angestrebt wird. Vielmehr soll auch der grösstmögliche Kundennutzen in die Be-

wertung einfliessen. Die politisch verantwortlichen Gemeinderäte der drei Gemeinden sind in 

geeigneter Form in den Prozess einzubinden, doch sind der Arbeitsgruppe gewisse Entschei-

dungsbefugnisse einzuräumen, um handlungsfähig zu bleiben. Das Resultat des Projekts ist die 

Unterzeichnung des Verkaufsvertrages durch die Vertreter der Gemeinden Buchberg, Eglisau 

und Rafz mit Überweisung der finanziellen Vergütung sowie der buchhalterischen Abwicklung. 

Die Kundinnen und Kunden sind über den Verkauf in angemessener Weise zu informieren, ein 

Einbezug findet nicht statt. 

4. Es wird eine Arbeitsgruppe bestehend aus den Vertretern der Gemeinden Buchberg, Eglisau und 

Rafz gebildet. Die Aufgaben der Arbeitsgruppe sind die Beschaffung der notwendigen Grundla-

gen für die Ausarbeitung einer gemeinsamen Verkaufsdokumentation, Verabschiedung der de-

finitiven Verkaufsdokumentation, Prüfung der eingegangenen Offerten, Beschlussfassung über 

einen einheitlichen Vergabeantrag an die Gemeinderäte Buchberg, Eglisau und Rafz sowie Ver-

abschiedung des Kaufvertragsentwurfs. 

II. Beschluss   

1. Die Projektbeschreibung für den Verkauf der GAE wird genehmigt. 

2. Die Arbeitsgruppe wird ermächtigt, vorbehältlich der Genehmigung an der Urnenabstimmung, 

die notwendigen Schritte für den Verkauf der GAE gemäss der vorliegenden Projektbeschrei-

bung vorzunehmen. 
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3. Dieser Beschluss ist öffentlich und wird auf www.eglisau.ch publiziert.  

III. Mitteilung an   

1. Gemeinderat Rafz, Dorfstrasse 7, 8197 Rafz (per E-Mail) 

2. Gemeinderat Buchberg, Dorfstrasse 62, 8454 Buchberg (per E-Mail) 

3. Felix Baader, Ressortvorsteher Technische Betriebe (per E-Mail) 

4. Geschäftskreis Technische Betriebe (per E-Mail) 

5. Geschäftskreis Finanzen (Dossierverantwortung) (per E-Mail) 

 

 

Gemeinderat Eglisau 

 

 

Roland Ruckstuhl   Lucas Müller 

Gemeindepräsident   Gemeindeschreiber 

Versand:  


